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Anlage 2 
(zu § 13 Abs. 1)

Zucker-Alkohol-Verhältnis

Weine mit geschützter geografischer Angabe
Weinbaugebiet Bayern

alle Weinarten 1 : 5

Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung

Qualitätswein
1. g. U. Franken

Rotweine 1 : 5
andere Weine 1 : 3,5

2. g. U. Württemberg 
(Bereich Bayerischer Bodensee)
alle Weinarten 1 : 3

Prädikatswein
1. g. U. Franken

a) Rotweine 
mit den Prädikaten 
Kabinett und Spätlese; sofern der natürliche Alkoholgehalt bei Spätlese  
unter 13 % vol liegt 1 : 5

b) andere Weine 
mit den Prädikaten 
Kabinett und Spätlese, sofern der natürliche Alkoholgehalt bei Spätlesen  
der Rebsorte Riesling und Silvaner unter 12,5 % vol und bei den übrigen  
Weißweinsorten unter 13 % vol liegt 1 : 3

2. g. U. Württemberg 
(Bereich Bayerischer Bodensee)
alle Weinarten mit den Prädikaten 
Kabinett und Spätlese 1 : 3
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